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Präambel 

Aufgrund der neuesten Beschlüsse der Bund-Länder-Kommission und des Landes 

Schleswig-Holstein sollen die Schulen - beginnend mit den Grundschulen (Klassen 1 bis 4) - 

am 22.02.2021 wieder in den Regelbetrieb mit Präsenzunterricht übergehen. Die 

Infektionszahlen sinken derzeit bundes- und landesweit deutlich, dennoch ist angesichts der 

zunehmenden Verbreitung der neuen Virusvarianten (Mutationen) eine gewisse Vorsicht 

geboten. 

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hält Öffnungen von Schulen unter hohen 

Schutzbedingungen grundsätzlich für möglich und vertretbar. Zusätzlich zu den bisher 

bereits verfügbaren Maßnahmen können Testkonzepte für Schulen dazu beitragen, das 

Sicherheitsniveau in den Schulen deutlich zu erhöhen. Mit der guten Verfügbarkeit von 

Antigen-Schnelltests, die einfach durchzuführen und schnell auswertbar sind, bieten sich 

mittlerweile geeignete Verfahren, solche Testkonzepte auch wirksam umzusetzen. 

Die Test-Initiative des Kreises Rendsburg-Eckernförde zielt darauf ab, durch den Einsatz von 

Antigen-Schnelltests mittels Speichelprobe (nachfolgend „Speicheltest“ oder „Selbsttest“ 

genannt) die Ausbreitung von COVID-19-Infektionen im Schulbereich einzudämmen und bei 

vorliegenden Verdachtsfällen Schulleitungen dabei zu unterstützen, notwendige Schritte 

einzuleiten. 

Die folgenden Ausführungen haben dabei Empfehlungscharakter und sind primär von 

infektiologischen Erfordernissen geleitet. Die Empfehlungen gelten grundsätzlich für alle 

Schulformen, einschließlich der Grundschulen.  

Um den besonderen Bedürfnissen und Anforderungen bestimmter Schulformen/Schulen 

gerecht zu werden, sehen wir die Möglichkeit, die Grundprinzipien dieses Konzeptes 

individuell an die speziellen Voraussetzungen und Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Dies 

beinhaltet auch die Möglichkeit, den Umfang der Testungen zu reduzieren und zunächst auf 

Lehrkräfte (2 x wöchentlich) und symptomatische Schülerinnen und Schüler zu beschränken 

oder stichprobenartige Untersuchungen durchzuführen. 

1. Vorteile des Einsatzes von Antigen-Schnelltests mittels Speichelprobe an Schulen 

Speicheltests sind Teil der Teststrategie des Kreises Rendsburg-Eckernförde, die sich stetig 

weiterentwickelt hat. Diese stehen ab sofort zur Verfügung und können einfach in 

Selbstanwendung durchgeführt werden.  

Die Vorteile der Schnelltests sind: 

Schnelligkeit 

Der Speicheltest kann eine COVID-19 Infektion innerhalb von 15 bis 30 Minuten zuverlässig 

nachweisen. Da kein Labor zur Auswertung des Tests notwendig ist, ist er wesentlich 

schneller als alle verfügbaren Alternativen und das beste Mittel für eine rasche 

Verdachtsfallabklärung. Entscheidet der Fachdienst Gesundheitsdienste des Kreises, dass 

bei einem positiven Selbsttest kein weiterer (PCR-)Test zur Bestätigung des Ergebnisses 

notwendig ist, entfällt die Wartezeit z. B. auf ein Labortestergebnis. 

Klarheit über die Infektionslage an den Schulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

durch regelmäßige Selbsttests 

Aus infektiologischer Sicht bieten wöchentlich zweimal stattfindende Selbsttests 

Schülerinnen und Schülern sowie schulischem Lehr- und Verwaltungspersonal Klarheit über 

die Infektionslage an der Schule. Ziel der höheren Testfrequenz ist es, die im Vergleich 
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etwas niedrigere Sensitivität auszugleichen. Die Selbsttests werden in der Schule 

durchgeführt. Eine geeignete Anleitung stellt das Gesundheitsamt des Kreises. Hierfür wird 

es ein entsprechendes Lehrvideo bereitgestellt werden. 

Sicherheit und Gewissheit beim Auftreten von Symptomen 

Durch die Speicheltests haben Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und 

Schüler, aber auch schulisches Lehr- und Verwaltungspersonal schnell Klarheit darüber, ob 

auftretende Symptome auf eine COVID-19 Infektion zurückzuführen sind. In den meisten 

Fällen können so viele unbegründete Verdachtsfälle als negativ ausgewiesen werden und 

die betroffene Person kann weiter am regulären Unterricht teilnehmen, sofern der 

Gesundheitszustand dies zulässt. Das bedeutet auch eine große Entlastung für die Eltern, 

da nach Auftreten von Symptomen das Warten auf einen gesundheitsbehördlich 

angeordneten Test sowie das Warten auf das Ergebnis danach oft mit Isolation oder sogar 

einer Quarantäne verbunden sind, die mit einem negativen Speichel-Schnelltestergebnis 

entfallen können. 

Entlastung bei Verdachtsfällen 

Bislang hat jeder gemeldete Verdachtsfall am Schulstandort die Maßnahmenkette der 

Gesundheitsbehörden in Gang gesetzt. Sobald für eine Schülerin/einen Schüler ein 

gesundheitsbehördlicher COVID-19-Test angeordnet wurde, galten Pädagoginnen und 

Pädagogen bisher als Kontaktpersonen und mussten abgesondert werden, auch wenn der 

Verdachtsfall in den meisten Fällen ein negatives Testergebnis hervorbrachte. Mit dem 

Schnelltestverfahren entfällt die Wartezeit auf ein Laborergebnis und Verdachtsfälle können 

schneller abgeklärt werden. So kann am Schulstandort rasch Klarheit geschaffen werden, ob 

schulisches Lehr- oder Verwaltungspersonal als Kontaktpersonen eingestuft werden muss. 

Darüber hinaus kann auch für Lehr- und Verwaltungspersonal an der Schule ein Antigen-

Schnelltest veranlasst werden und das schulische Personal zusätzlich entlasten. In den 

meisten Fällen kann der Unterricht am Standort so reibungslos wie möglich weitergeführt 

werden. Die Anzahl der Pädagoginnen und Pädagogen in Absonderung kann somit reduziert 

werden und die ohnehin belasteten Kapazitäten im Bereich des pädagogischen Personals 

werden zusätzlich geschont. 

2.  Informationen zum Test  

2.1 Welcher Test kommt zur Anwendung?  

Antigen-Schnelltest (Beispiel) 

(„Speicheltest“ zur Selbstanwendung) 

 Einfache Handhabung  

 Die Testung ist einfach, zeiteffizient 
und schmerzlos.  

 Abnahme des Speichels erfolgt 
durch die Anwender selbst. 

 Es ist ausschließlich die Abgabe 
von Speichel erforderlich und kein 
Abstrich. 

 Durchführung dauert ca. 15 
Minuten.   

 Relative Sensitivität: 88,4 % 

 Relative Spezifität: 100,00 % 

 Genauigkeit: 94,3 % 
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2.2 Durchführung des Tests im Einzelnen  

1. Waschen Sie sich Ihre Hände mit Seife oder mit wasser- / alkoholbasierten Lösungen 

(z.B.  Desinfektionsmittel).  

2. Räuspern Sie sich und lösen Sie Speichel aus dem Rachen. 

3. Spucken Sie ihn in den Behälter (ca. 2ml). 

4. Vermeiden Sie den Kontakt von Speichel mit der äußeren Oberfläche des Behälters. 

5. Der Test sollte nun direkt nach der Entnahme des Speichels erfolgen. (Bei 

Raumtemperatur max. 2 Stunden nach der Entnahme.) 

6. Öffnen Sie nun das Probenröhrchen, geben Sie ein wenig Speichel hinein und 

schütteln Sie es gut, um alles gut zu vermischen.  

7. Nehmen Sie die Testkassette aus dem Beutel, legen Sie sie auf den Tisch und 

schneiden Sie den vorstehenden  Teil vom Deckel des Probenröhrchens ab. 

8. Geben Sie dann 3 Tropfen in die Probenvertiefung (kleinere der beiden 

Vertiefungen). 

9. Lesen Sie das Resultat nach 15 Minuten ab. 

10. Achten Sie darauf, dass mindestens die Kontrolllinie (C) erscheint. Diese zeigt an, ob 

das Probenvolumen ausreichend ist.  

11. Wie Resultate zu bewerten sind, entnehmen Sie bitte untenstehenden Hinweisen.  

Sollte ein Resultat nicht nach 20 Minuten erscheinen, ist der Test ungültig und muss erneut 

durchgeführt werden. 

Für alle Testungen gilt: 

 Tests dürfen nur auf freiwilliger Basis durchgeführt werden 

 Für Personen unter 14 Jahren muss ein Einverständnis von Eltern bzw. den 

Erziehungsberechtigten vorliegen (Anlage 1). 

2.3 Interpretationen der Resultate: 

Positiv: Es tauchen zwei Linien auf. Eine Linie sollte sich in der Kontrollregion (C) und eine 

in der Testregion (T) befinden.  

ANMERKUNG:  Die Farbintensität der Testlinie (T) variiert je nach enthaltener 

Virusmenge. Daher sollte jedes Erscheinen der Testlinie (T) – auch in sehr geringer 

Intensität – als positiv gewertet und dokumentiert werden.  

Negativ: Eine Linie taucht in der Kontrollregion (C) auf. Es entsteht keine Linie – auch nicht 

in geringer Intensität – in der Testregion (T).  

Ungültig: Es taucht keine Kontrolllinie (C) auf. Unzureichendes Probenvolumen oder 

falsche Anwendung sind die wahrscheinlichsten Gründe für das Versagen der Kontrolllinie 

(C). Überprüfen Sie das Testverfahren und wiederholen Sie den Test mit einer neuen 

Testkassette. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie sofort die Verwendung der 

Testkassetten ein und wenden sich über die Schulleitung an das Gesundheitsamt des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde 

3. Durchführung der Tests an der Schule  

3.1 Allgemeines 

Die Teilnahme an den Speicheltestungen liegt in der Autonomie der Schule vor Ort. Alle 

Schüler/-innen, Lehrer/-innen und das Verwaltungspersonal an Schulen im Kreis Rendsburg-

Eckernförde erhalten von der Schulleitung Speicheltests, die vom Schulträger beschafft und 

bereitgestellt werden.  
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Die Testungen sollen zunächst 2x pro Woche erfolgen. 

Grundsätzlich können die Schulen autonom entscheiden, ob und wo sie die Testungen 

durchführen wollen.  Wichtig ist, dass der Raum gut gelüftet ist, der Abstand zur Testperson 

gewährleistet ist und ein Mund-Nasen-Schutz von allen getragen wird, die gerade nicht 

testen. 

Der Fachdienst Gesundheitsdienste soll Lehrkräften den Umgang mit den Testkits vermitteln 

und dabei bitten, besonders auf die Einhaltung der Hygienevorschriften zu achten. Hierfür 

stellt der Kreis Rendsburg-Eckernförde den Schulen ein geeignetes Medium zur Verfügung. 

Schülerinnen und Schüler führen die Tests unter Anleitung von Lehrkräften selbst durch. Bei 

Schüler/-innen unter 14 Jahren sind für eine Durchführung des Speicheltests an der Schule 

Einverständniserklärungen der Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten einzuholen. 

Da die Testungen während des Unterrichts durchgeführt werden, hat grundsätzlich die dabei 

anwesende Lehrkraft die Aufsichtspflicht über die jeweilige Lerngruppe. Die Lehrkraft soll auf 

Basis der Informationen des Kreises bei der Beantwortung von etwaig auftretenden Fragen 

der Schülerinnen und Schüler behilflich sein, sind aber nicht verpflichtet, die Schülerinnen 

und Schüler aktiv bei der eigentlichen Durchführung der Testung zu unterstützen.  

3.2 Schutzmaterial  

Die für die Durchführung von Speicheltests durch Lehrkräfte im Rahmen des Corona-

Testkonzeptes-Schulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde erforderliche Schutzausrüstung 

umfasst: 

 Face-Shield 

 FFP-2-Masken 

 Handschuhe 

 Schutzkittel 

3.3 Testdurchführung 

Die Testung soll von der Schulleitung vor Ort organsiert werden. 

3.4 Kostenübernahme 

Die Kostenübernahme sehen wir in der Verantwortung des Landes. Sollte nicht rechtzeitig 

eine entsprechende Regelung zur Kostenübernahme durch das Land erfolgen, empfehlen 

wir den Schulträgern, vorübergehend in Vorleistung zu treten. 

3.5 Dezentrale Durchführung im Klassenverband 

Schülerinnen und Schüler können auf freiwilliger Basis direkt im jeweiligen Klassenverband 

am Unterrichtsplatz einen Antigen-Schnelltest durchführen. 

In Klassenverbänden mit mehr als 25 Schülerinnen und Schülern sollten die Tests zeitlich 

versetzt in 2-3 Gruppen kontrolliert durchgeführt werden, um damit die Einhaltung der 

Hygieneregeln sicherstellen zu können. 

Dafür stehen den Schülerinnen und Schülern im jeweiligen Klassenraum auf einem 

gesonderten Tisch die Schnelltests zur Verfügung. Die Handhabung erfolgt gemäß 

schrittweiser Anleitung durch die Lehrkraft von den Schülerinnen und Schülern an deren 

Unterrichtsplatz. Hierfür dürfen die Schülerinnen und Schüler ihre Mund-Nasenschutz-

Bedeckung abnehmen. Während der Durchführung der Tests müssen die Klassenräume 

stoßgelüftet werden. Während des Stoßlüftens muss mindestens ein Fenster vollständig 

geöffnet werden. 
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Die Händedesinfektion ist direkt vor und nach dem Test durchzuführen. 

Um die Testergebnisse nicht zu verfälschen, sollte in den letzten 15 Minuten vor dem Test 

vermieden werden: 

 Kaugummi kauen 

 Mundspülung/Zähneputzen 

 Nahrungsaufnahme. 

3.6 Zentrale Durchführung (z.B. Aula oder große Gruppenräume) 

Für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden und beruflichen Schulen finden die 

freiwilligen Tests während eines von der Schule zugewiesenen Zeitfensters im jeweilig 

benannten Testzentrum (Sporthalle, Aula oder in Konferenzräumen) statt. 

Die AHA-L Regeln gelten weiter und sind unbedingt einzuhalten. Dementsprechend ist eine 

geeignete Wegführung und Tischanordnung sicherzustellen. Große Ansammlungen von 

Gruppen sind bei den Wartezeiten zu vermeiden. 

3.7 Begründete, abweichende Durchführung  

Abweichend von den Möglichkeiten für eine dezentrale oder zentrale Durchführung der 

Schnelltests, können seitens der Schule eigene Konzepte entwickelt werden. Diese sind vor 

der erstmaligen Umsetzung an den Kreis Rendsburg-Eckernförde, Fachdienst 

Gesundheitsdienste zur Information und Abstimmung zu übersenden. 

3.8 Dokumentation durch die Schulleitung  

Die Testungen an den Schulen sind von den Schulleitungen vor Ort zu dokumentieren. Die 

weiteren Erhebungen werden über den Fachdienst Gesundheitsdienste des Kreises 

Rendsburg-Eckernförde initiiert und dem Schulamt Rendsburg-Eckernförde übermittelt, das 

schließlich das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur über die Ergebnisse des 

Modellprojektes fortlaufend informiert. 

4. Verfahren mit Testergebnissen 

4.1 Negatives Testergebnis  

Schülerinnen und Schüler, die negativ getestet werden, können am regulären Unterricht 

weiter teilnehmen. 

4.2 Positives Testergebnis  

Wird eine Schülerin oder ein Schüler mittels Speicheltest positiv getestet, ist das Ergebnis 

umgehend dem Fachdienst Gesundheitsdienste zu melden. Die Schulleitung kontaktiert die 

Eltern bzw. die Erziehungs- /Sorgeberechtigten. Die Schulleitung informiert das 

Gesundheitsamt (in der Regel über die Tel. Nr. 04331-202-850) und zieht ggf. den 

schulpsychologischen Dienst hinzu. 

Die Schülerin bzw. der Schüler ist unverzüglich in einen dafür vorgesehenen und 

abgegrenzten Raum zu isolieren.  Die umgehende Abholung durch die Eltern bzw. den 

Erziehungs-/Sorgeberechtigen wird veranlasst.  

Wichtiger Hinweis: Die endgültige Beurteilung, ob unter Berücksichtigung aller relevanten 

Faktoren eine COVID-19-Virusinfektion vorliegt und welche Maßnahmen dies erfordert (z.B. 

Bestätigung durch einen PCR-Test, Absonderung, Quarantäne etc.) obliegt dem 

Gesundheitsamt.  

Für die Schulleitung setzt hier die Prozesskette gemäß COVID-19- Meldekette ein.  
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Die Schulleitung tätigt folgende Schritte: 

 Sie meldet den Verdachtsfall dem Fachdienst Gesundheit über die Tel. Nr. 04331-

202-850. 

 Sie informiert die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten über die nächsten 

einzuleitenden Schritte. 

 Sie dokumentiert die Entscheidungen und vorgenommenen Schritte. 

 Sie informiert über die Meldekette durch die entsprechenden Angaben im Polyteia 

Meldeportal des Landes Schleswig-Holstein. 

Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG), wie Absonderungen, das Einleiten von 

Erhebungen oder die Schließung der Schule, obliegen ausschließlich dem Fachdienst 

Gesundheitsdienste des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Der Schule kommen hier keine 

Kompetenzen bezüglich des Setzens von Maßnahmen zu. 

Die Schulleitung hat die Funktion, dem Gesundheitsamt zuzuarbeiten und für eine mögliche 

Erhebung durch das Gesundheitsamt bereits bei Meldung des Verdachtsfalls zu 

dokumentieren, welche Personen zur betroffenen Person Kontakt hatten und welcher Art die 

Kontakte waren (z.B. durch Klassenlisten, Lehrkräftelisten, Stunden- und Raumpläne). In 

welcher Form diese Dokumentation beizubringen ist, ist bereits mit den Schulen des Kreises 

Rendsburg-Eckernförde vereinbart.  

Weiteres erfolgt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.  

4.3 Testergebnis ungültig  

In diesem Falle folgen Sie bitte den Anweisungen unter 2.3. 

5. Entsorgung 

5.1 Entsorgung des Testmaterials 

Das Testmaterial ist unmittelbar nach Verwendung in einem robusten, verschlossenen 

Müllbeutel (2-fach) über den Restmüll zu entsorgen. 

5.2 Entsorgung der Schutzausrüstung  

Die Schutzausrüstung wird separat vom Testkit-Material entsorgt. Während nur der Testkit- 

Inhalt in den doppelten Müllsäcken landet, wird das gesamte Schutzmaterial in robuste 

Müllsäcke gepackt, verschlossen und dann mit dem Restmüll der Schule entsorgt.  

6 Beschaffung, Lagerung, Beantragung und Logistik 

6.1 Beschaffung und Lagerung 

Die Beschaffung der Tests ist durch die Schulleitung sicher zu stellen. Die Tests müssen 

gemäß Beipackzettel gelagert werden. Empfohlen wird folgende Lagerung: 

 trocken und geschützt vor direktem Sonnenlicht 

 bei einer Temperatur zwischen 4 und 30 °C 

Bis zum Gebrauch müssen Test-Kits im verschlossenen bzw. versiegelten Originalbeutel 

verbleiben. Sie dürfen nur bis zum Ablauf des Verfallsdatums verwendet werden. 

6.2 Beantragung und Logistik  

Die Kostenübernahme sehen wir in der Verantwortung des Landes. Sollte nicht rechtzeitig 

eine entsprechende Regelung zur Kostenübernahme durch das Land erfolgen, empfehlen 

wir den Schulträgern, vorübergehend in Vorleistung zu treten. Die Beschaffung der Tests 

erfolgt eigenverantwortlich dezentral über die Schulträger/Schulleitungen. 
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Anlage 1: 
 
 
Einwilligungserklärung 
 
 
Ich/wir willige/n ein, dass mein/unser Sohn/ meine/unsere Tochter an dem vom Kreis 
Rendsburg-Eckernförde (Fachdienst Gesundheitsdienste) kostenfrei zur Verfügung 
gestellten Speichel-Schnelltest zur Feststellung einer Infektion mit Sars-CoV-2 
(Corona-Virus) teilnimmt. 
 
 
 
 

(Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes) 
 
 
 

(Name und Klasse der besuchten Schule) 
 
Ich bin/wir sind darüber informiert, dass im Falle eines positiven Test-Ergebnisses ein 
Nasen-Rachen-Abstrich zur Durchführung eines PCR-Tests bei meinem/unserem 
Sohn/ meiner/unsere Tochter erfolgen muss. 
 
Hierüber werden wir umgehend informiert.  
 
O Auch damit sind wir einverstanden. 
 
O Damit sind wir nach erfolgter Rücksprache einverstanden.  
 
O Hiermit sind wir nicht einverstanden. 
 
Das Informationsschreiben zu den Speichel-Schnelltests des Fachdienstes Gesund-
heitsdienste des Kreises Rendsburg-Eckernförde habe ich gelesen. 
 
Diese Einwilligung ist gültig für das Schuljahr 2020/2021. Sie kann jederzeit 
widerrufen werden. 
 
 
_________________________________   
(Ort und Datum) 
 
 
 
______________________________              ______________________________ 
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten            Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 
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